
 

 

Frühbetreuung  

- Vor Unterrichtsbeginn ab 7.30 Uhr bis zum Beginn der zweiten Unterrichtsstunde  
- Kostenbeitrag: 17,50 € pro Monat, bei Betreuungsbeginn um 7 Uhr 22,50 €/Monat 

Schulkinderbetreuung bis 13 Uhr 

- Nach Unterrichtsende bis 13 Uhr  
- Kostenbeitrag: 17,50 € pro Monat 

Schulkinderbetreuung bis 14 Uhr 

- Nach Unterrichtsende bis 14 Uhr  
- Möglichkeit, ein beaufsichtigtes (kostenpflichtiges) Mittagessen einzunehmen  
- Kostenbeitrag: 35 € pro Monat 

Schulkinderbetreuung bis 15 Uhr 

- Nach Unterrichtsende bis 15 Uhr  
- Möglichkeit, ein beaufsichtigtes (kostenpflichtiges) Mittagessen einzunehmen und beaufsichtigte 

Hausaufgabenzeit  
- Kostenbeitrag 52,50 € pro Monat 

Hort - Schulkinderbetreuung bis 17 Uhr 

- Nach Unterrichtsende bis 17 Uhr  
- pädagogische Verzahnung von schulischem Lernen mit dem Bildungs- und Betreuungsangebot.  
- Möglichkeit, ein beaufsichtigtes (kostenpflichtiges) Mittagessen einzunehmen, beaufsichtigte 

Hausaufgabenzeit 
- Kostenbeitrag: 87,50 € pro Monat 

Ferienbetreuung  

- 30 Ferientage (8-17 Uhr)  
- Kostenbeitrag: 24,50 € pro Monat 
-  

Für alle Betreuungsformen an Schultagen gelten folgende Regeln: 

- Für jedes Betreuungsmodul gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Kindern. 
- Die Angebote vor und nach dem Unterricht werden separat gebucht und sind miteinander 

kombinierbar. 
- Alle Nachmittagsangebote beginnen nach Unterrichtsende.  
- Die verbindliche Anmeldung erfolgt einmalig zu einem festgelegten Termin im Frühjahr, 

frühestens im Jahr der Aufnahme in die Grundschule und gilt erst einmal für ein Jahr. 
- Die Abmeldung erfolgt automatisch mit dem Ende der Grundschulzeit und ist jederzeit zum 

Schuljahresende möglich. 
- Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist zum Ablauf des Folgemonats möglich. 
- Das nachfolgend genannte Ferienangebot steht für alle Kinder offen, für die ein Angebot an 

Schultagen gebucht wird.  
- Die genannten Kostenbeiträge sind 11mal im Jahr fällig.  
- Der Wechsel in eine Betreuungsform mit längeren Betreuungszeiten innerhalb eines 

Schuljahres ist grundsätzlich möglich, sofern im gewünschten anderen Angebot innerhalb 
bestehender Gruppen noch Plätze frei sind.  

- Die bisherigen Familienpass-Regelungen bleiben unberührt. 
 

Bildungs- und 
Betreuungsangebote an 
städtischen Halbtags-
Grundschulen ab 
Schuljahr 2022/23 


